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64. Jahrgang

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Gemeinde Wellendingen  Landkreis Rottweil

Öffentliche Bekanntmachung über das Recht 
auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und 

die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin am 

07.04.2024 und eine etwa erforderlich  
werdende Stichwahl am 21.04.2024

Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und 
der etwa erforderlich werdenden Stichwahl kann nur wäh-
len, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Wahlschein hat.
1.   Wählerverzeichnis
1.1   In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen 

die für die Wahl am 07.04.2024 Wahlberechtigten 
eingetragen.

   Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl 
wahlberechtigt sind, werden, wenn sie bei der Auf-
stellung des Wählerverzeichnisses bekannt sind, in 
das Wählerverzeichnis mit einem Sperrvermerk für 
die erste Wahl eingetragen; im Übrigen erhalten sie 
auf Antrag einen Wahlschein (siehe Nr. 2).

   Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
17.03.2024 eine Wahlbenachrichtigung.

   Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann (siehe Nr. 1.3).

   Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl 
wahlberechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenach-
richtigung, sobald absehbar ist, dass eine Stichwahl 
stattfindet. Sie können nach Nr. 1.3 die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantragen.

   Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber 
am Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Ge-
meinde gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen 
Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu ver-
sichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung 
beantragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem 
hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit min-
destens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
in der Gemeinde haben wird.

   Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung 
aus der Gemeinde verloren haben und vor Ablauf 
von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die 

Gemeinde zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung 
begründen, sind mit der Rückkehr wahlberechtigt. 
Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag 
noch nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, 
werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen.

   Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes-
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und 
nicht in das Melderegister eingetragen sind, werden 
ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung 
in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine 
Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlordnung (Kom-
WO) beizufügen.

   Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das 
Bürgermeisteramt Wellendingen, Schloßplatz 1, 
78669 Wellendingen bereit.

   Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt 
werden und – ggf. samt der genannten Erklärungen 
und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – 
spätestens bis zum Sonntag, 17.03.2024, beim Bür-
germeisteramt Wellendingen, Schloßplatz 1, 78669 
Wellendingen eingehen.

   Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen; § 30 KomWO gilt entsprechend. Wird dem 
Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein 
Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch für die 
erst für die etwaige Stichwahl Wahlberechtigten.

1.2   Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen vom 
18.03.2024 bis 22.03.2024, montags von 14.00 Uhr 
bis 18.30 Uhr sowie dienstags, mittwochs und frei-
tags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr für Wahlberechtigte 
zur Einsichtnahme bereitgehalten. Ort der Einsicht-
nahme: Bürgermeisteramt Wellendingen, Bürgerbüro, 
Schloßplatz 1, 78669 Wellendingen.

   Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben 
kann. Das Recht auf Einsicht und Überprüfung be-
steht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 51 Abs. 1 bis 4 Bundesmeldegesetz einge-
tragen ist.

   Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Ver-
fahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch Daten-
sichtgerät möglich.

1.3    Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für 
unrichtig oder unvollständig hält, kann während der 
Einsichtfrist, spätestens am Freitag, dem 22.03.2024 
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bis 12.00 Uhr beim Bürgermeisteramt Wellendingen, 
Schloßplatz 1, 78669 Wellendingen die Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses beantragen. Der Antrag 
kann schriftlich oder zur Niederschrift gestellt wer-
den.

1.4   Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist 
in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in ei-
nem anderen Wahlraum oder durch Briefwahl wählen 
möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2).

2.   Wahlscheine
2.1  Einen Wahlschein erhält auf Antrag.
2.1.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter,
2.1.2   ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter,
  a)  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschul-

den versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in 
das Wählerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 und 
§ 3b Abs. 1 KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichti-
gung des Wählerverzeichnisses (vgl. 1.3) zu be-
antragen; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger 
nachweist, dass er ohne sein Verschulden ver-
säumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines 
Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Abs. 3 
und 4 KomWO vorzulegen,

  b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antrags- oder Einsichtfrist ent-
standen ist,

  c)  wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bürger-
meisteramt bekannt geworden ist.

2.2   Für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 
21.04.2024 erhält ferner einen Wahlschein von Amts 
wegen, wer für die Wahl am 07.04.2024 einen Wahl-
schein nach Nr. 2.1.2 erhalten hat.

2.3  Wahlscheine können
   für die Wahl am 07.04.2024 bis Freitag, 05.04.202, 

18.00 Uhr für eine etwa erforderlich werdende Stich-
wahl am 21.04.2024 bis Freitag,19.04.2024, 18.00 
Uhr beim Bürgermeisteramt Wellendingen, Schloß-
platz 1, 78669 Wellendingen schriftlich, mündlich 
oder elektronisch (nicht aber telefonisch) bean-
tragt werden.

   Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung 
oder aufgrund der Anordnung einer Absonderung 
nach dem Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten auf-
gesucht werden kann, kann der Wahlschein noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt werden. Das Glei-
che gilt für die Beantragung eines Wahlscheins aus 
einem der unter Nr. 2.1.2 genannten Gründen.

   Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit 
Behinderungen kann sich für die Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen.

   Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.

2.4    Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem 
beliebigen Wahlraum der Gemeinde oder durch Brief-
wahl wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere 
Hinweise.

  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
• einen amtlichen Stimmzettel
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für 

die Briefwahl
• einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit 

der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist.

   Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunter-
lagen für einen anderen ist nur zulässig, wenn die 

Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht 
nachgewiesen wird. Der Wahlberechtigte, der seine 
Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in 
Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Briefwahl 
ausüben.

   Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schrei-
bens unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt (zulässige Assistenz). Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder ver-
ändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestel-
lung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

2.5   Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzet-
telumschlag) und dem Wahlschein so rechtzeitig an 
den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses 
der Gemeinde, die auf dem Wahlbrief angegeben ist, 
absenden, dass er dort spätestens am Wahltag bis 
18.00 Uhr eingeht.

   Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich 
befördert.

   Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

Wellendingen, 07.03.2024
Bürgermeisteramt Wellendingen
gez. Thomas Albrecht, Bürgermeister

Gemeinsame
Bekanntmachungen

Fundamt
Beim Fundamt wurden folgende Gegenstände abgege-
ben:
• einzelner Narrenhandschuh
• Action Camera
• Schlüsselbund
Eigentumsansprüche können während der Öffnungszei-
ten beim Bürgerbüro geltend gemacht werden.

Beflaggung am 11. März
Seit 2022 ist jährlich am 11. März der Nationale Gedenk-
tag für die Opfer terroristischer Gewalt. Aus diesem An-
lass werden bundesweit die Dienstgebäude beflaggt.

Hydranten freihalten

Verdeckte Hydranten verhindern eine schnelle 
Wasserversorgung im Notfall.
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BEREITSCHAFTS- 
DIENSTE
Apothekennotdienste

• Donnerstag, 07.03.2024:
 Marien-Apotheke, 78583 Böttingen
 Am Solberg 14, Tel.: 07429 - 34 52
 Marien-Apotheke, 78652 Deißlingen
 Kirchbergstr. 34, Tel.: 07420 - 9 30 73
• Freitag, 08.03.2024:
 Paracelsus-Apotheke, 78628 Rottweil
 Königstr. 27, Tel.: 0741 - 1 33 03
• Samstag, 09.03.2024:
 Paracelsus-Apotheke, 78549 Spaichingen
 Marktplatz 2, Tel.: 07424 - 9 33 60
• Sonntag, 10.03.2024:
 Lemberg-Apotheke, 78559 Gosheim
 Hauptstr. 49, Tel.: 07426 - 14 47
• Montag, 11.03.2024:
 Apotheke im Alten Milchwerk, 78628 Rottweil
 Heerstr. 42, Tel.: 0741 - 17 48 89 90
• Dienstag, 12.03.2024:
 Marktplatz-Apotheke, 78549 Spaichingen
 Hauptstr. 121, Tel.: 07424 - 22 87
• Mittwoch, 13.03.2024:
 Dr. Sailers Römer-Apotheke, 78628 Rottweil
 Königstr. 35, Tel.: 0741 - 20 96 64 70
• Donnerstag, 14.03.2024:
 Schiller-Apotheke, 78554 Aldingen
 Hauptstr. 21, Tel.: 07424 - 8 40 81

Ärzt l icher Notdienst

• Allg. Notfalldienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 117

•  Ärztlicher Wochenend- und 
Nachtnotdienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116 117

Tierärzt l icher Bereitschaftsdienst

Den tierärztlichen Bereitschaftsdienst erfahren Sie unter 
Tel. 0741 2800210.

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Wellendingen

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG, 
78628 Rottweil, 
Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarun-
gen und Mitteilungen: 
Bürgermeister Thomas Albrecht, 
Schloßplatz 1, 78669 Wellendin-
gen, oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst 
noch interessiert“ und den 
Anzeigenteil:  Klaus Nussbaum, 
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de

Bürgermeisteramt Wellendingen
Schloßplatz 1

78669 Wellendingen
janine.mattes@wellendingen.de

Tel:  07426/9402-11

Die Gemeinde Wellendingen sucht eine/n naturverbundene/n 
EERRZZIIEEHHEERR//IINN  OODDEERR KKIINNDDEERRPPFFLLEEGGEERR//IINN (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit (min. 50 %)

ddeerr//ddiiee KKiinnddeerr  mmiitt  aacchhttssaammeemm  uunndd  ffrreeuunnddlliicchheemm  
UUmmggaanngg  dduurrcchh  ddiiee  JJaahhrreesszzeeiitteenn  bbeegglleeiitteett..

WWaass eerrwwaarrtteenn  wwiirr??

eine Ausbildung zum/zur 
staatlich anerkannten 

Erzieher/in bzw. 
Kinderpfleger/in (m/w/d)

Offenheit für Natur-, Wald-
oder Erlebnispädagogik

selbstständige, kreative und 
eigenverantwortliche Arbeit

ausgeprägtes 
Einfühlungsvermögen im Umgang 

mit Kindern und Eltern

Team- und Konfliktfähigkeit

DDaass  bbiieetteenn  wwiirr!!

einen abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz in der Natur

ein angenehmes Arbeitsklima in 
einem kleinen Team

eine tarifliche Vergütung nach 
TVöD-SuE

Wertschätzung und Anerkennung

regelmäßige Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten

Bei unserem Waldkindergarten handelt es sich um eine eingruppige
Einrichtung in gemeindlicher Trägerschaft. Es werden 20 Kinder im 

Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt betreut.

Werde ein Teil von uns und bewirb Dich bis zum 11.03.2024.             
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Die Gartengestaltung und das Nachbarrecht
Der Frühling beginnt und damit ist die Zeit der Anpflanzun-
gen und Gartengestaltung gekommen.
Um sich später Nachbarschaftsstreitigkeiten zu ersparen, 
weisen wir auf einige Bestimmungen aus dem Nachbarrecht 
auszugsweise hin. (Die nachfolgenden Vorschriften gelten 
nicht gegenüber öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
und sind dem Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg 
entnommen.)
Tote Einfriedigungen
-  Mit toten Einfriedigungen ist gegenüber Grundstücken, 

die landwirtschaftlich genutzt werden, ein Grenzabstand 
von 0,50 m einzuhalten. Ist die tote Einfriedigung höher als 
1,50 m, so vergrößert sich der Abstand entsprechend der 
Mehrhöhe, außer bei Drahtzäunen und Schranken.

-  Gegenüber sonstigen Grundstücken ist mit toten Einfriedi-
gungen - außer Drahtzäunen und Schranken - ein Grenz-
abstand entsprechend der Mehrhöhe einzuhalten, die über 
1,50 m hinausgeht.

Hecken
-  Mit Hecken ist gegenüber allen Nachbargrundstücken ein 

Abstand einzuhalten. Mit Hecken bis 1,80 m Höhe ist ein 
Abstand von 0,50 m, mit höheren Hecken ein entspre-
chend der Mehrhöhe größerer Abstand einzuhalten.

-  Die Hecke ist bis zur Hälfte des o.g. vorgeschriebenen Ab-
stands zurückzuschneiden. Das gilt nicht für Hecken bis zu 
1,80 m Höhe, wenn das Nachbargrundstück innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile oder im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplans liegt und nicht landwirt-
schaftlich genutzt wird (Innerortslage).

-  Der Besitzer der Hecke ist zu ihrer Verkürzung und zum 
Zurückschneiden der Zweige verpflichtet, jedoch nicht in 
der Zeit vom 1. März bis zum 30. September.
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Spaliervorrichtungen
Für Spaliervorrichtungen, die eine flächenartige Ausdeh-
nung des Wachstums der Pflanzen bezwecken, muss ge-
genüber Grundstücken in Innerortslage bis zu 1,80 Meter 
Höhe kein Abstand und mit höheren Spalieren ein Abstand 
entsprechend der Mehrhöhe eingehalten werden.
Sonstige Gehölze
-  Bei der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und anderen 

Gehölzen sind außerdem folgende Grenzabstände einzu-
halten:

1. a)  mit Beerenobststräuchern und -stämmen, Ro-
sen, Ziersträuchern und sonstigen artgemäß 
kleinen Gehölzen sowie mit Rebstöcken außer-
halb eines Weinberges 0,5 m,

b)  mit Baumschul- und Weihnachtsbaumkulturen 
sowie mit Weidenpflanzungen, die jährlich ge-
nutzt werden 1 m;

die Gehölze dürfen die Höhe von 1,80 m nicht 
überschreiten, es sei denn, dass der Abstand 
nach Nummer 2 eingehalten wird;

2. mit Kernobst- und Steinobstbäumen auf schwach- 
und mittelstark wachsenden Unterlagen und an-
deren Gehölzen artgemäß ähnlicher Ausdehnung, 
mit Baumschul- und Weihnachtsbaumkulturen, 
soweit nicht in Nummer 1 aufgeführt, mit Forstsa-
menplantagen sowie mit Weidenpflanzungen, die 
nicht jährlich genutzt werden 2 m;
die Gehölze dürfen die Höhe von 4 m nicht über-
schreiten, es sei denn, dass der Abstand nach 
Nummer 3 eingehalten wird;

3. mit Obstbäumen, soweit sie nicht in Nummer 2 
oder 4 genannt sind 3 m;

4. a)  mit artgemäß mittelgroßen oder schmalen Bäu-
men wie Birken, Blaufichten, Ebereschen, Erlen, 
Robinien („Akazien“), Salweiden, Serbischen 
Fichten, Thujen, Weißbuchen, Weißdornen und 
deren Veredelungen, Zieräpfeln, Zierkirschen, 
Zierpflaumen und mit anderen Gehölzen artge-
mäß ähnlicher Ausdehnung sowie

b)  nur Obstbäumen auf stark wachsenden Unter-
lagen und veredelten Walnussbäumen 4 m;

5. mit großwüchsigen Arten von Ahornen, Buchen, 
Eichen, Eschen, Kastanien, Linden, Nadelbäu-
men, Pappeln, Platanen, unveredelten Walnuss-
sämlingsbäumen sowie mit anderen Bäumen art-
gemäß ähnlicher Ausdehnung 8 m

- Die Abstände nach Nr. 2 bis 4 Buchst. a ermäßigen sich 
gegenüber Grundstücken in Innerortslage auf die Hälfte. 
Dies gilt nicht für Baumschul- und Weihnachtsbaumkultu-
ren, Forstsamenplantagen sowie für geschlossene Bestän-
de mit mehr als drei der in Nr. 2 bis 4 Buchst. a angeführten 
Gehölze. Einzeln stehende großwüchsige Bäume, ausge-
nommen Nadelbäume, dürfen gegenüber Grundstücken in 
Innerortslage mit einem Abstand von 6 m gepflanzt werden.

N!-Region FÜNF G

Mittagessen am Nachbarschaftstisch –  
eine Idee für die Region 5G?
Viele Senioren möchten gerne in Gesellschaft zu Mittag 
essen. Eine Möglichkeit dafür sind sogenannte „Nachbar-
schaftstische“.
Die Idee: Wer gerne kocht, aber nicht alleine essen möchte, 
lädt andere zum Mittagessen ein. Und wer gerne gut isst, 
aber nicht so gerne oder gut kochen kann, lädt sich bei 
Nachbarn zum Essen ein.
Karin Hofele stellt im Auftrag der BAGSO (Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorganisationen) und der Initiative 
Im Alter IN FORM das Projekt vor und wird Ihre Fragen dazu 
beantworten.
Datum:  13.03.2024
Uhrzeit:  16.00 Uhr
Ort:   Haus am Bächle, Kirchgasse 2, 78665 Frittlingen

Wer kann sich beteiligen? Was muss beachtet werden? Wo 
gibt es Unterstützung?
Die Veranstaltung richtet sich an Betreuerinnen und Betreu-
er von Seniorinnen und Senioren, an die Seniorinnen und 
Senioren selbst, an interessierte Köchinnen und Köche und 
natürlich an alle Gemeindemitglieder, die gerne bei Nach-
barn essen möchten.
Bei Interesse bitte bei Frank Nann (frank.nann@gmx.de) an-
melden.

Kindergärten

Kindergarten
Wilflingen

Palmzweigeverkauf des Kindergartens
In diesem Jahr wird der Elternbeirat des Kin-
dergartens Wilflingen wieder kleine und gro-
ße Palmzweige vor der Kirche zum Verkauf 
anbieten.
Der Palmsonntagsgottesdienst findet am 24. März 2024 
um 10.30 Uhr statt.
Kreuze von den Palmzweigen aus vergangenen Jahren 
nimmt der Kindergarten zur Wiederverwendung gerne an. 
Diese Kreuze können vor dem Eingangsbereich des Kinder-
gartens ab Montag, 11. März 2024, in eine Kiste gelegt 
werden.
Des Weiteren würden wir uns sehr über Buchszweige für 
unsere Palmzweige freuen. Wer uns mit einer Buchsspen-
de unterstützen möchte, darf sich gerne bei Carolin Engler 
(0175/5211214) melden.
Dafür bedankt sich der Elternbeirat.

Jugendbüro
Wellendingen & Wilflingen

 
 Foto: Kinder- und Jugendbüro Wellendingen
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Öffnungszeiten Jugendhäuser ab 11. März

– Breaking News –
Das Jugendhaus bzw. die Jugendhäuser machen ab nächs-
ter Woche (Montag, 11. März in Wellendingen und Donners-
tag, 14. März in Wilflingen) wieder auf. Um das zu feiern, gibt 
es eine Eröffnungsparty. Für Musik und Snacks ist gesorgt. 
Die Öffnungszeiten und weiteren Infos sind dem Flyer zu 
entnehmen.
Ich freue mich auf alle Kinder und Jugendlichen, die Interes-
se haben und erscheinen.
Melvin Heer

Ausfahrt in den Europapark
Liebe Jugendlichen, liebe Eltern
in den vergangenen Jahren konnten wir unseren traditionel-
len Ausflug in den Europapark leider nicht an den Start brin-
gen. Jetzt ist es aber wieder so weit!
Passend zum Osterferienstart gehen wir am Samstag, 
23.03.2024, in den Europapark.
Das Beste daran? Wir machen wieder gemeinsame Sache 
mit dem Jugendreferat Heuberg und fahren mit dem Bus-
unternehmen Villing. So können auch eure Freunde aus den 
umliegenden Gemeinden vom Heuberg teilnehmen.
Die Kosten belaufen sich auf 55 € und alle Jugendlichen ab 
12 Jahren können sich online anmelden.
Weitere Infos findet ihr auf unserer Anmeldepage: www.
unser-ferienprogramm.de/wellendingen oder ihr scannt den 
QR-Code direkt.
Ich freue mich auf euch,
Melvin Heer

Samstag,
23.03.2024

Für wen?

Jugendliche 
ab 12 Jahren

Wann? Kosten?

55€

AUSFAHRT IN DEN 
E u r o p a p a r k

Mehr Infos und 
Anmeldeformular
findet ihr hier

Perfekter Start in die 

Osterferien

Anmeldeschluss: Freitag, 08.März 2024 

 
QR-Code scannen und anmelden  
 Foto: Kinder- und Jugendbüro Wellendingen

Aus dem Gemeinderat
und Ortschaftsrat

Einladung zur Sitzung des Gemeinderates
Am Donnerstag, 7. März 2024, findet um 19:30 Uhr eine 

Sitzung des Gemeinderates
im Sitzungssaal im 3. OG des Rathauses statt.

Zu dieser Sitzung wird die Einwohnerschaft hiermit recht 
herzlich eingeladen.

Tagesordnung
1. Bürgerfragestunde
2. Erstellung eines kommunalen Wärmeplanes
3. Energiebericht 2023
4. Feuerwehrangelegenheiten

- Kommandantenwahl 2024
5. Kommunal- und Europawahl 2024

- vorbereitende Beschlüsse
6. Verschiedenes, Bekanntgaben, Anfragen
7. Bekanntgabe der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung 

gefassten Beschlüsse
gez. Thomas Albrecht
-Bürgermeister-

Landkreis Rottweil

Sprechstunde der Beratungsstelle Alter & 
Technik zum Thema „Altersgerechtes Wohnen“
Die Beratungsstelle Alter & Technik des Landkreises 
Rottweil bietet im März 2024 wöchentlich Sprechtage in 
der Musterwohnung im Parktorweg 1 in 78713 Schram-
berg an. An allen anderen Tagen ist Frau Kopf im Büro in der 
Olgastraße 6 in Rottweil erreichbar und steht für persönliche 
Beratungen und Hausbesuche zur Verfügung.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich kosten-
los und neutral zu Fragen rund um das Thema barrierefrei-
es Wohnen beraten lassen. Themenschwerpunkte bilden 
die Barriere-Reduzierung, Alltagshilfsmittel sowie Finanzie-
rungsmöglichkeiten.
Terminvereinbarung mit vorheriger Anmeldung.
Der nächste Sprechtag findet am Dienstag, 05.,12.,19., 
und 26. März, von 13 bis 16 Uhr in der Musterwohnung 
Schramberg, Parktorweg 1, statt.
Bitte beachten Sie, dass der Sprechtag nur nach vorheri-
ger Anmeldung stattfindet. Bitte vereinbaren Sie deshalb bis 
spätestens einen Tag vorher einen Termin mit Frau Kopf un-
ter der Nummer 0741/244-8161 oder per E-Mail unter Car-
men.Kopf@Landkreis-Rottweil.de.

Die Alzheimer Initiative für den Landkreis  
Rottweil lädt zu einem Vortrag in den  
Bürgersaal in Herrenzimmern ein
Ingrid Kappeler-Kewes, Musikpädagogin und Musikthera-
peutin referiert am Dienstag, 12. März 2024 um 19.00 Uhr 
zum Thema
„Musiktherapie bei Menschen mit Demenz. Welche 
Möglichkeiten bietet die Musiktherapie?“
Neuere Studien zur Musiktherapie bei Alzheimer-Demenz 
belegen die Wirksamkeit von Musiktherapie. Positive Effekte 
werden vor allem bei Angst, Unruhe, Reizbarkeit und Schlaf-
rhythmus belegt.
Die Diplommusikpädagogin, Musiktherapeutin und zerti-
fizierte Singleiterin der „Singenden Krankenhäuser“ gibt 
einen Einblick in ihre Arbeit in der Gerontopsychiatrie und 
geht in Theorie und Praxis schwerpunktmäßig auf die ge-
sundheitsfördernde Wirkung des Singens ein. Die Teilneh-
mer werden „am eigenen Leib“ erleben, wie aktivierend und 
entspannend Musik und Bewegung wirken können.

Rauchmelder
sind Lebensretter

Foto: Alesmunt/iStock/Getty Images Plus
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Der Vortrag findet im Bürgersaal, Schulstr. 2 in Bösingen-
Herrenzimmern statt.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Pflegestützpunkt 
für den Landkreis Rottweil, Natascha Schneider, Telefon 
0741/244-473.

Blutspende
Freitag, der 22.03.2024
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Graf-Gerold-Halle, Lehrstraße 14
78661 DIETINGEN
Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter 
www.blutspende.de/termine

Schulnachrichten

Bildungszentrum Gosheim/Wehingen

Tag der offenen Tür am Gymnasium Gosheim-Wehingen
GGW zeigt, was es kann und wirbt um neue Schüler
Neugierige Blicke, wohin das Auge reichte, konnte man am 
Tag der offenen Tür am Gymnasium Gosheim-Wehingen 
beobachten. Dieser Tag soll vor allem um neue zukünftige 
Fünftklässler werben und diese kamen zahlreich mit ihren 
Eltern, um die mögliche neue Schule in Augenschein zu 
nehmen. Doch auch viele aktuelle Schüler tummelten sich 
in der Schule und ehemalige Schüler und Lehrer schauten 
ebenfalls an der alten Wirkungsstätte vorbei und zu se-
hen gab es dabei einiges. Nach der Einführung durch die 
kommissarische Schulleiterin, Irena Frech, schwärmten die 
Gäste in die Klassenräume aus, die meist ein bestimmtes 
Fach vorstellten. Für das Fach NWT präsentierten Schüler 
der zehnten Klassen, was sie in Zusammenarbeit mit den 
Firmen auf dem Heuberg selbst gebaut und hergestellt hat-
ten, so unter anderem ein Modell-Formel-1-Auto und einen 
selbst konstruierten und nutzbaren Tischkicker aus Metall. 
Auch in anderen Räumen gab es viele Schülerarbeiten, die 
sich sehen lassen konnten.
Spielend lernen und etwas ausprobieren konnte man eben-
falls. Im Englisch-Raum etwa waren Köpfchen und Schnel-
ligkeit gefragt, da es galt, mit Fliegenklatschen die richtige 
Antwort auf verschiedene Quizfragen auf die interaktiven 
Tafeln zu schmettern. Für die Möglichkeit sich auszutoben, 
sorgte die Sport-Fachschaft, bei der der Trendsport Pick-
leball ausprobiert werden konnte, aber auch die Spanisch-
Fachschaft, bei der es eine typisch mexikanische Piñata 
gab. Hierbei muss eine, mit Süßigkeiten gefüllte, Pappma-
ché-Figur mit Schlägen zum Platzen gebracht werden – und 
das mit verbundenen Augen und unter den wilden Anfeue-
rungsrufen der anderen Kinder.
Ein Event, das alle Gäste versammelte, war das moderne 
Märchentheater. Schüler verschiedener Jahrgangsstufen 
brachten ein Stück auf die Bühne, das altbekannte Mär-
chenfiguren von einer überraschend modernen Seite zeig-
te und warb damit unter den zukünftigen Fünftklässlern um 
neue Mitglieder für die Theater-AG der Schule. Für das leib-
liche Wohl sorgte der Abiturjahrgang mit Kaffee und Kuchen 
aber auch die Französisch-Fachschaft mit Crêpes.

Gymnasium Gosheim-Wehingen besucht KZ-Gedenk-
stätten bei Schörzingen
Geschichtsunterricht an historischem Ort stand für die 
Zwölftklässler des Gymnasiums Gosheim-Wehingen mit ih-
ren Lehrern Michael Mattes und Michael Honer beim Be-
such des KZ-Friedhofs Schörzingen und der Gedenkstätte 
Eckerwald auf dem Plan. Dabei konnten die Schüler mit ei-
genen Augen sehen, dass die NS-Verbrechen nicht an weit 
entfernten Orten stattgefunden hatten, sondern auch hier 
„bei uns“.
Die Gedenkstätte erinnert an ein Konzentrationslager, das 
errichtet worden war, um Sklavenarbeiter zu beherbergen. 
Diese sollten im vorletzten Jahr des Krieges aus Schiefer 
Öl gewinnen, um den Krieg der Nazis anzutreiben. Aus dem 
aberwitzigen Plan, aus Stein Treibstoff zu gewinnen, wur-
de nichts. Gestorben sind dafür aber 529 Menschen – circa 
ein Viertel der KZ-Insassen, die unter furchtbarsten Bedin-
gungen untergebracht waren und unter unbarmherzigen 
Umständen arbeiten mussten. Weitere 1.774 Gefangene 
starben in Schömberg und Dautmergen. Geblieben sind die 
Ruinen des KZ und der Industrieanlagen, die im Wald ver-
fallen. Von den menschlichen Schicksalen des Ortes zeugen 
die Namen der Toten, die sich auf den Grabsteinen, aber 
auch in einem Gedenkbuch und an Gedenktafeln in der Ge-
denkstätte finden. Hunderte Namen legen Zeugnis ab vom 
menschlichen Leid, dessen Zeuge der Ort war.
Die Führung durch die Gedenkstätte übernahm die Vor-
sitzende der Initiative Eckerwald e.V., Brigitta Marquard-
Schad, selbst und traf dabei auf erkennbar interessierte 
Schülerinnen und Schüler.

Kirchliche Nachrichten

Kath. Kirchengemeinde
St. Ulrich Wellendingen

Kontaktdaten St. Ulrich
Hauptstr. 11, 78669 Wellendingen
Telefon: 07426 1285, Fax: 07426 963925
E-Mail: stulrich.wellendingen@drs.de
E-Mail: RajeshJose.George@drs.de
Homepage: www.se-abba.de/st-ulrich/

Pfarrbüro St. Ulrich - Wellendingen: Frau Isabell Leibold
Dienstag:  09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag:  09.00 - 11.00 Uhr

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten in St. Ulrich

Freitag, 08.03.2024 - Johannes von Gott
10.00 Uhr  Hl. Messe im Pflegehaus am Schloss
18.00 Uhr  Kreuzwegandacht
Samstag, 09.03.2024
keine Vorabendmesse
Sonntag, 10.03.2024 - 4. Fastensonntag (Laetare)
10.30 Uhr  Eucharistiefeier
Donnerstag, 14.03.2024 - Ewige Anbetung
14.00 Uhr  Seniorennachmittag im Gemeindehaus
16.30 Uhr   Aussetzung des Allerheiligsten mit anschl. An-

betung
18.30 Uhr   Eucharistiefeier mit sakramentalem Segen 

(Rosenkranz entfällt!)
Freitag, 15.03.2024
17.30 Uhr   Wege-Gottesdienst für Erstkommunionkinder 

und ihre Eltern
Samstag, 16.03.2024
keine Vorabendmesse
Sonntag, 17.03.2024 - 5. Fastensonntag
Kollekte: Misereor
10.30 Uhr  Wortgottes- mit Bußfeier
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                  Seniorentreff 2024
Für die Kirchengemeinde: Wellendingen
Es ist so weit:
Der 1. Seniorentreff der Kirchengemeinde St. Ulrich, Wel-
lendingen findet statt am

Donnerstag, 14. März 2024
ab 14.00 Uhr im Gemeindehaus Wellendingen.

Das Bewirtungsteam um unsere Pfarramtssekretärin Isa-
bell Leibold und Mitglieder des Kirchengemeinderates 
Wellendingen lädt Sie recht herzlich zum gemütlichen 
Beisammensein bei Kaffee/Getränken und Zopf ein.

                                  
                       Wir freuen uns über Ihr Kommen!

P.S. Wer möchte, kann später noch an der 
ewigen Anbetung um 16.30 Uhr in der St. 
Ulrich-Kirche, Wellendingen teilnehmen.

Fotos: Pfarrbüro

Kath. Kirchengemeinde
St. Gallus Wilflingen

Kontaktdaten St. Gallus Wilflingen
Gosheimer Str. 13, 78669 Wellendingen
Telefon: 07426/1481
E-Mail: StGallus.Wilflingen@drs.de
E-Mail: RajeshJose.George@drs.de
Homepage: www.se-abba.de/st-gallus

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten
Freitag, 08.03.2024
17.30 Uhr   Wege-Gottesdienst für die Erstkommunionkin-

der und ihre Familien
18.00 Uhr  Fastenandacht im Pfarrhaus
Samstag, 09.03.2024
keine Vorabendmesse
Sonntag, 10.03.2024
9.00 Uhr  Eucharistiefeier
Mittwoch, 13.03.2024
keine Abendmesse
18-19 Uhr  Bürostunde
Samstag, 16.03.2024
keine Vorabendmesse
Sonntag, 17.03.2024
10.30 Uhr  Wortgottesfeier mit Bußfeier
    Misereor-Kollekte

                  Seniorentreff 2024
Für die Kirchengemeinde: Wilflingen
Es ist so weit:
Der 1. Seniorentreff der Kirchengemeinde St. Ulrich, Wel-
lendingen findet statt am

Donnerstag, 14. März 2024
ab 14.00 Uhr im Gemeindehaus Wellendingen.

Das Bewirtungsteam um unsere Pfarramtssekretärin Isa-
bell Leibold und Mitglieder des Kirchengemeinderates 
Wellendingen lädt Sie recht herzlich zum gemütlichen 
Beisammensein bei Kaffee/Getränken und Zopf ein.

                                  
                       Wir freuen uns über Ihr Kommen!

P.S. Wer möchte, kann später noch an der 
ewigen Anbetung um 16.30 Uhr in der St. 
Ulrich-Kirche, Wellendingen teilnehmen.

Fotos: Pfarrbüro

 
 Foto: Kirchengemeinde

Die Kath. Kirchengemeinde St. Gallus Wilflingen  
trauert um

Mathilde Leibold
† 27.02.2024

Sie war mal über viele Jahre für den Blumenschmuck in 
unserer Kirche ehrenamtlich tätig.

Wir sind dankbar für die Zeit, die wir mit ihr verbringen 
durften und vertrauen auf ein Wiedersehen in Gottes 
Ewigkeit.
Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen.
Im Namen der Kirchengemeinde St. Gallus Wilflingen
Rajesh Jose George Heiko Leibold
Pfarrer     gewählter Vorsitzender KGR

Infos aus der Seelsorgeeinheit Abba

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten  
in unserer Seelsorgeeinheit Abba
Samstag, 09.03. – 4. Fastensonntag
18.30 Uhr:  Eucharistie in Göllsdorf
18.30 Uhr:  Wortgottesfeier in Feckenhausen
Sonntag, 10.03. – 4. Fastensonntag (Laetare)
9.00 Uhr:   Eucharistie in Wilflingen
9.00 Uhr:   Eucharistie in Zepfenhan
9.55 Uhr:   Rosenkranz in St. Pelagius
10.30 Uhr:   Wortgottesfeier in St. Pelagius, anschl. Fasten-

essen (s. „Seelsorgeeinheit“)
10.30 Uhr:  Eucharistie in Bühlingen
10.30 Uhr:   Eucharistie in Neufra, anschließend Tauffeier
10.30 Uhr:   Eucharistie in Wellendingen
19.00 Uhr:   Taizé-Gebet in St. Pelagius
Dienstag, 12.03.
8.30 Uhr:    Eucharistie in Göllsdorf
17.30 Uhr:   Wege-Gottesdienst für Erstkommunionkinder 

in Bühlingen
Mittwoch, 13.03.
17.30 Uhr:   Wege-Gottesdienst für Erstkommunionkinder 

in Göllsdorf
Eucharistische Anbetung in Zepfenhan:
17.30 Uhr:  Aussetzung des Allerheiligsten
18.30 Uhr:  Eucharistie mit sakramentalem Segen
Donnerstag, 14.03.
Eucharistische Anbetung in Wellendingen:
16.30 Uhr:  Aussetzung des Allerheiligsten
18.30 Uhr:  Eucharistie mit sakramentalem Segen
18.30 Uhr:  Kreuzwegandacht in St. Pelagius
Freitag, 15.03.
17.55 Uhr:  Rosenkranz in St. Pelagius
18.30 Uhr:  Eucharistie in St. Pelagius



8
Mitteilungsblatt Wellendingen / Wilflingen Nummer 10 - Donnerstag, 07. März 2024

18.30 Uhr:  Kreuzwegandacht in Bühlingen
Samstag, 16.03.
11.00 Uhr:  Tauffeier in St. Pelagius
15.30 Uhr:  Jugendkreuzweg in St. Pelagius

Voranzeige:
Samstag, 16.03. – 5. Fastensonntag
Kollekte: Misereor
Eucharistische Anbetung in Neufra:
17.00 Uhr:  Aussetzung des Allerheiligsten
18.30 Uhr:   Eucharistie- und Bußfeier mit sakramentalem 

Segen
18.30 Uhr:  Wortgottes- und Bußfeier in Zepfenhan
Sonntag, 17.03. – 5. Fastensonntag
Kollekte: Misereor
9.00 Uhr:   Eucharistie- und Bußfeier in Göllsdorf
9.00 Uhr:   Eucharistie- und Bußfeier in Feckenhausen
9.55 Uhr:   Rosenkranz in St. Pelagius
10.30 Uhr:  Eucharistie- und Bußfeier in St. Pelagius
10.30 Uhr:  Eucharistie- und Bußfeier in Bühlingen
10.30 Uhr:  Wortgottes- und Bußfeier in Wellendingen
10.30 Uhr:  Wortgottes- und Bußfeier in Wilflingen
17.00 Uhr:   Passionskonzert MGV Germania in St. Pela-

gius
In allen Gottesdiensten sind Kinder eingeladen, eine Kerze 
zu halten oder eine Fürbitte zu lesen. Einfach in der Sakristei 
Bescheid geben!

Beichtgelegenheit
Wer ein Beichtgespräch möchte, kann gern im Pfarrbüro in 
Wellendingen anrufen (Tel. 07426-1285) bzw. auf dem Anruf-
beantworter eine Nachricht hinterlassen und ich rufe dann 
zurück, um einen Termin für das Beichtgespräch zu verein-
baren. Sie können mir auch eine E-Mail schreiben: 
rajeshjose.george@drs.de.
Ihr Pfarrvikar
Rajesh Jose George

Firmung 2024 in unserer SE Abba:  
„Komm herab, o Heiliger Geist!“

 
 Foto: Pastoralteam

In feierlichen Gottesdiensten spendete am 25. Febru-
ar Domkapitular Dr. Uwe Scharfenecker um 10.30 h in St. 
Franz Xaver 25 Firmbewerbern, und um 15.00 h in St. Ulrich 
16 Firmbewerbern das Sakrament der Firmung. Die Gottes-
dienste wurden in Göllsdorf von der Jugendkantorei und in 
Wellendingen von der Band Adorando mitgestaltet. Wir be-
danken uns ganz herzlich bei der Jugendkantorei, ihrer Lei-
terin Sophie Baumann und der Organistin Frau Krauße sowie 
der Band Adorando und ihrem Leiter Herrn Köchling für die 
schöne musikalische Mitgestaltung der Gottesdienste. Auf 
dem Weg der Firmvorbereitung wurden unsere Firmbewer-
ber von Christa Müller, Melanie Fehrenbach, Lisa Schreijäg 
und Felix Rebhan begleitet. Für ihre wertvolle Unterstützung 
und ihr Engagement bedanken wir uns von ganzem Herzen.
Unseren 41 Neugefirmten wünschen wir, dass sie die Kraft 
und die Freude des Heiligen Geistes in ihrem Alltag spüren, 
und sich immer mehr seiner Führung anvertrauen können.
PR Mirjam Benz

Herzliche Einladung zum Seniorentreff

                  Seniorentreff 2024
Für die Kirchengemeinden: Wellendingen, Wilflingen, Ze-
pfenhan und Feckenhausen
Es ist so weit:
Der 1. Seniorentreff der Kirchengemeinde St. Ulrich, Wel-
lendingen findet statt am

Donnerstag, 14. März 2024
ab 14.00 Uhr im Gemeindehaus Wellendingen.

Das Bewirtungsteam um unsere Pfarramtssekretärin Isa-
bell Leibold und Mitglieder des Kirchengemeinderates 
Wellendingen lädt Sie recht herzlich zum gemütlichen 
Beisammensein bei Kaffee/Getränken und Zopf ein.

                                  
                       Wir freuen uns über Ihr Kommen!

P.S. Wer möchte, kann später noch an der 
ewigen Anbetung um 16.30 Uhr in der St. 
Ulrich-Kirche, Wellendingen teilnehmen.

Fotos: Pfarrbüro

Herzliche Einladung zum Jugendkreuzweg 2024  
„Kreuz und Quer“

 
 Plakat: Ministranten RW-Altstadt

Jugendliche finden neue Wege des Miteinanders“ am 
Samstag, 16. März um 15.30 Uhr.
Wir treffen uns vor der Kirche St. Pelagius, RW-Altstadt, 
werden auf dem Weg nach Bühlingen an verschiedenen 
Stationen Impulstexte hören und in kleinen Gruppen mitei-
nander über das Gehörte ins Gespräch kommen. Bitte ent-
sprechend dem Wetter Kleidung und Schuhe anziehen, bei 
starkem Regen findet der Jugendkreuzweg in der Kirche St. 
Pelagius statt. Nach dem Jugendkreuzweg laden wir noch 
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zu Maultaschen und Getränken in den Jugendraum des 
Gemeindezentrums Bühlingen ein. Das Vorbereitungsteam 
freut sich auf Euer Kommen! Bei Fragen könnt Ihr Euch ger-
ne an Mirjam Benz (Mirjam.Benz@drs.de, Tel.: 0741/21480) 
wenden.
Mirjam Benz, Pastoralreferentin

FASTENESSEN
Die Pelagius-Jugend lädt zu ihrem traditionellen Fastenes-
sen am Sonntag, 10.03. ein:
Um 10.30 Uhr:  Wortgottesfeier
Ab 11.30 Uhr:  Mittagessen
im Gemeindehaus St. Pelagius
Der Erlös ist für das Aids-Waisen-Zentrum „Sikkhetimpilo“, 
das heißt „Wir wählen das Leben“ in Minda/Simbabwe be-
stimmt.
Herzliche Einladung!
die PJA

Fastenmeditation des Frauenbundes
Der Frauenbund Rottweil-Altstadt lädt alle Interessierten am 
Dienstag, dem 12. März 2024 zu einer Fastenmeditation 
zum Thema „be:sinnen“ ein. Wir treffen uns um 19:00 Uhr 
im Engelfriedsaal. Die Andacht wird ungefähr eine Stunde 
dauern. Im Anschluss gibt es noch ein gemütliches Beisam-
mensein.
Ich möchte Sie bitten, ein Gesangbuch und eine Papier-
schere mitzubringen.
Anja Thesing

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion  
Misereor 2024
Liebe Schwestern und Brüder,
in der diesjährigen Misereor-Fastenaktion kommen Klein-
bäuerinnen und Kleinbauern aus Kolumbien zu Wort. Sie 
sprechen von ihrer Gemeinschaft und Naturverbunden-
heit, aber auch von ihrer Unsicherheit und Existenzangst. 
Das Leitwort der Fastenaktion lautet „Interessiert mich die 
Bohne“. Kaffeebohnen und Hülsenfrüchte sind in Kolumbi-
en wichtige Handelsgüter und landestypische Grundnah-
rungsmittel. Mit dem Leitwort werden aber nicht nur diese 
Nahrungsmittel in den Blick genommen, es kann auch als 
Anfrage an uns selbst verstanden werden: „Interessiert mich 
die Bohne – Fragezeichen?“ Interessieren uns das Leben 
und die Zukunft der Kleinbauern in Kolumbien und weltweit?
Lassen Sie uns Interesse zeigen, Anteil nehmen, zuhören 
und durch unsere Spenden deutlich machen: Ja, uns inter-
essiert die Bohne, uns interessiert die Arbeit der Menschen 
in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, die sich um die Natur 
und ihre Existenz sorgen!
Dr. Clemens Stroppel, Diözesanadministrator

Homepage
www.se-abba.de

Evang. Kirchengemeinde
Wellendingen/Wilflingen

Ev. Kirchengemeinde Rottweil
Pfarramt Mitte – Pfarrer Köhrer
Ruhe-Christi-Straße 21, 78628 Rottweil
Tel. 0741/175003-11, pfarramt-mitte@ev-kirche-rottweil.de
Gemeindebüro: Sieglinde Bettinger // Mastaneh Nekouzad
Ruhe-Christi-Str. 21, 78 628 Rottweil
Tel. 0741/175003- 10, 
E-Mail: gemeindebuero.rottweil@elkw.de
Homepage: www.ev-kirche-rottweil.de

Sonntag, 10. März 2024
9.30 Uhr –  Gottesdienst zur Jahreslosung mit Chor (For-

berg/Bahlinger)
11.00 Uhr –   kath. Kindergottesdienst in Auferstehung 

Christi.
     Herzliche Einladung an alle Kinder zwischen 0 

und 8 Jahren

 
Vortrag Plakat: Vortrag

Vereinsmitteilungen

Musikverein
Wellendingen e.V.

www.musikverein-wellendingen.de

Einladung zur 120. Generalversammlung
Der Musikverein Wellendingen hält seine diesjährige Gene-
ralversammlung am 16. März um 20:00 Uhr im Gasthaus 
Adler in Wellendingen ab. Wir laden die Ortschafts- und 
Gemeinderäte, die Gemeindeverwaltung, die Vertreter der 
örtlichen Vereine, unsere Ehrenmitglieder und Mitglieder, 
Bürger/innen der Gesamtgemeinde sowie alle Interessierten 
hierzu recht herzlich ein.
Die Tagesordnung wie folgt:
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Bekanntgabe der Tagesordnung
4.  Berichte
 1.  der Vorsitzenden
 2.  der Schriftführerin
 3.  des Kassiers
 4.  der Kassenprüfung
 5.  des Dirigenten
 6.  der Jugendleiterin
 7.  über den Probenbesuch
5.  Entlastungen der Vorstandschaft
6. Wahlen
7.  Ehrungen
8.  Wünsche, Anträge, Verschiedenes
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Ihre Wünsche und Anträge dürfen Sie gerne im Voraus per 
E-Mail an carolinsauter@gmx.de richten.
Über Ihr Kommen würden wir uns sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Musikverein Wellendingen e.V.

Sportclub
Wellendingen 1928 e.V.
www.sc-wellendingen.de

Einladung zur 94. Generalversammlung des Sportclubs 
Wellendingen und zur 28. Jahreshauptversammlung des 
Fördervereins SCW am 15.3.2024
Am Freitag, 15. März 2024, finden im Gasthaus Adler die 
94. Generalversammlung des Sportclubs Wellendingen e. 
V. und die 28. Jahreshauptversammlung des Fördervereins 
SCW e. V. statt.
Zu beiden Versammlungen sind alle Ehrenmitglieder und 
Mitglieder, Gemeinderäte und Vereinsvertreter, Sponsoren 
und Förderer sowie alle Freunde und Interessierte recht 
herzlich eingeladen. Der Förderverein tagt zuerst um 19:15 
Uhr. Dem schließt sich um 20 Uhr der Sportclub an.

Das Sportprogramm dieser Woche

Samstag, 9. März 2024
F-Junioren – Hallenturnier in Dunningen
Beginn 13:30 Uhr.
C-Junioren – Vorbereitungsspiel
FSV Schwenningen - SGM Wellendingen
Beginn 14 Uhr.
A-Junioren BSV Schwenningen - SGM Frittlingen
Beginn 15:30 Uhr.

Sonntag, 10. März 2024
Aktive – 16. Rundenspiel
Gosh./Wehing. - SC Wellendingen
Beginn 15 Uhr.
Bambini – Hallenturnier in Dunningen
Beginn 9 Uhr.
B-Jgd. Dotternh. – SGM Aldingen
Beginn 11:30 Uhr.
Zu diesen Spielen sind alle Fußballfreunde herzlich einge-
laden.

Termine im März 2024
15.03.24  Generalversammlung SCW u. Förderv. SCW
15.03.24  B-Jgd.  SGM Aldingen – RW Ebingen
16.03.24  A-Jgd.  SGM Frittlingen – Oberndorf
17.03.24  Aktive  Wellendingen – Kolbingen
22.03.24  Senioren  Wellendingen – FSV Schwenningen
23.03.24  C-Jgd.  Rötenberg – SGM Wellendingen
23.03.24  A-Jgd.  Böhring./Schlichem – SGM Frittlingen
24.03.24  B-Jgd.  Harth./Zollernalb – SGM Aldingen
24.03.24  Aktive  Renquishausen – Wellendingen
30.03.24  Aktive  Wellendingen – Seit./Oberfl.
30.03.24  Ital. Abend im Bürgerhaus

Öffnungszeiten Sportheim
Mittwoch bis Samstag, 15 – 22 Uhr
Sonntag, 10 – 22 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag
Weitere Öffnungszeiten nach Absprache.
Genießen Sie in gemütlicher Atmosphäre unsere frisch ge-
backenen Kuchen und Speisen aus unserer schwäbischen 
Vesperkarte.
Reservierung unter WhatsApp oder Anruf unter 0176 
42679010 beim Wirteteam Marion, Robin, Jenny und Uli.

Ergebnisse vom Wochenende
C-Jgd. SGM Wellendingen – Ob. Donautal  2:9
Aktive Wellendingen – Böttingen ausgefallen

Spielberichte
Aktive SC Wellendingen – SV Böttingen abgesagt
Das Spiel wurde von Böttingen aufgrund eines medizini-
schen Notfalls des Torhüters abgesagt und wird nachgeholt.

F-Junioren in Frittlingen
Ein erfolgreiches Turnier ha-
ben wir mit zwei gemeldeten 
Mannschaften unserer F-
Jugend beim Uwe-Hornung-
Gedächtnisturnier 2024 ge-
spielt. Das Turnier fand in 
einem 3+1-Modus statt, so-
dass das Zusammenspiel im 
Vordergrund stand und viele 
Spiele gespielt wurden. Zum 
Schluss gab es noch für alle einen kleinen Pokal. Insgesamt 
haben sich die Jungs und Mädels sehr gut geschlagen ge-
gen starke Gegner – weiter so!
Für den SC Wellendingen waren im Einsatz (geschossene 
Tore): Moritz, Jonah, Isabella, Leonie, Renas, Milo, Nelio, Ti-
mur, Lionel, Cilian, Johannes.
Bambini-Hallenturnier in Frittlingen

Mit zwei Mannschaften 
traten unsere Bambini am 
Wochenende beim sehr gut 
organisierten Hallenturnier in 
Frittlingen an. Beide Mann-
schaften hatten fünf Spiele 
zu bestreiten. Mit Ausdauer 
und Kampfgeist wurden alle 
Spiele erfolgreich absolviert.
Bei der Siegerehrung konnte 
jeder Spieler mit Stolz einen 

kleinen Pokal in Empfang nehmen. Ein großer Dank gilt vor 
allem Niko und Cihan, die für uns als Trainer eingesprungen 
sind. Da sieht man wieder, was für eine tolle Truppe wir sind. 
Das nächste Bambini-Turnier findet am kommenden Sonn-
tag, 10.03.2024, in Dunningen statt.
Für unsere Bambini spielten: von links: Kerim, Adnan, Nico, 
Mio, Max, Noah, Theo und Mohamed.

E-Mail an den Vorstand: martin-haesler-scw@gmx.de
Spendenkonto: IBAN DE08 6429 0120 0062 1210 14
Weitere Info im Internet 
www.sc-wellendingen.jimdo.coms
Die Vorstandschaft

TSV - Turn- und Sportverein
Wellendingen e.V.
(www.tsv-wellendingen.de)
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Skiausfahrt TSV nach Lech:
Am Karfreitag, den 29.03.2024 findet unsere zweite Ski-
ausfahrt nach Lech statt.
Abfahrt ist wieder um 05.00 Uhr vom Schloßplatz in Wel-
lendingen.
Die Rückfahrt ist um ca. 18:00 Uhr ab Lech.
Anmeldungen ausschließlich per E-Mail an: 
manneflaig@gmail.com.
Für die Busfahrt mit Liftkarte fallen folgende Kosten an:
Erwachsene      98,-€
Kinder (2008–2015)   68,-€
Jugend (2004–2007)   88,-€
Senior (1950–1959)   88,-€
Der Betrag ist im Voraus fällig auf das Konto des TSV 
Wellendingen Sparte Ski
„Skiausfahrt Lech am 29.03.2024“,
Konto: DE25 6429 0120 0062 3570 00 
(Volksbank Rottweil)
Anmeldungen bis spätestens 24.03.2024.
Sollte die Ausfahrt nicht stattfinden, wird der volle Betrag 
zurückerstattet.
Bei kurzfristigen Absagen werden die Busgebühren ein-
behalten.
Anmeldungen werden berücksichtigt in der Reihenfolge 
der Zahlungseingänge.
Ich freue mich wieder auf eine tolle Ausfahrt mit Euch.
Euer Sparti Manne

 
F-Jugend in Frittlingen  
 Foto: N. Skarlatoudis

 
Bambini in Frittlingen  
 Foto: A. Hahn
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Skihüttenbewirtung am 09. und 10.03.2024
Leider sind wir schon wieder am Ende der Saison angelangt.
Dieses Wochenende hat unsere Skihütte für diese Winter-
saison das letzte Mal geöffnet.
Wir bedanken uns bei allen Gästen sowie den Bewir-
tungsteams und freuen uns schon jetzt auf die kommende 
Saison mit hoffentlich etwas mehr Schnee.
Verköstigt werden unsere Gäste dieses Wochenende von 
Michael Biswurm und seinem Team.
Geöffnet ist die Skihütte am Samstag ab 16 Uhr und am 
Sonntag wird bereits ein Mittagstisch angeboten.
Die Hüttenwirte und die Vorstandschaft freuen sich noch-
mals über zahlreiche Besucher.

ALBschick e.V.

Auszeit für die Seele.

 
 Plakat: Albschick

Schwäbischer Albverein
Ortsgruppe Wilflingen

Rückblick 57. Jahreshauptversammlung
Vergangenen Samstag, den 02. März 2024, fand in unserem 
Vereinslokal „Zur Krone“ die 57. Jahreshauptversammlung 
statt. Für weitere zwei Jahre wurden die Ausschussmit-
glieder Lisa-Chiara Hoffmann als Schriftführerin, Andreas 
Hermle als 2. Stellvertreter und Naturschutzwart, Alexander 
Götz als Wegewart, Sebastian Hirt als Beisitzer, Alexander 
Hirt als 1. Stellvertreter sowie Alexander Selig als Beisitzer 
einstimmig gewählt. Des Weiteren wurden Christian Hirt und 
Volker Summerer für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.

 
 

 
 Fotos: (A.Vaas)

Mit freundlichen Wandergrüßen
Die Vorstandschaft

Seniorenwandergruppe
Unsere nächste Wanderung findet am Mittwoch, dem 20. 
März, statt.

Alle Wanderfreudigen treffen sich um 13:30 Uhr an der Kro-
ne, Nichtwanderer ab 15:00 Uhr in der Krone.
Bitte alle, die an der Wanderung bzw. Einkehr nicht teilneh-
men, rechtzeitig (3 Tage vorher) bei Roland abmelden, 
Tel. 2333.
Mit freundlichem Gruß
Roland

Bergwanderung Oberstaufen Hochgrat 2024 -  
Weitere Informationen
Die diesjährige Bergwanderung findet vom 31. August - 01. 
September statt. Anbei weitere Details zur Wanderung:
Am Samstag, den 31. August, führt uns der Aufstieg von 
der Talstation über die Oberstiegalpe zur Falkenhütte. Von 
dort aus führt uns der Einegundkopf, Hohenfluhalpkopf und 
der Seelekopf in Richtung Hochgratgipfel. Nachdem wir die-
sen erklommen haben, führt uns der Weg zurück zum Stauf-
nerhaus, wo wir unser Quartier beziehen und den Abend 
gemeinsam ausklingen lassen werden.
Am Sonntag, den 01. September, starten wir unsere Wan-
derung wieder in Richtung Hochgratgipfel, von wo aus wir 
einen Teil der Vogelfluhgratwanderung bis zum Buralpkopf 
absolvieren werden. Nach einer Stärkung auf 1.700 m be-
geben wir uns zurück zur Hochgratbahn mit anschließender 
Talfahrt. Der Preis für die Talfahrt beläuft sich auf 15,30 EUR 
pro Person. Angekommen am Parkplatz treten wir die Rück-
reise zu einer gemeinsamen Einkehr an.
Beide Wanderungen belaufen sich auf ca. 10 - 15 km. Des 
Weiteren sollte auf sicheres Schuhwerk und Wanderstö-
cke geachtet werden sowie ausreichend Trinken.
Es gibt noch freie Plätze, Anmeldung über albverein.wilf-
lingen@gmail.com, Bezahlung über unseren Kassierer And-
reas Vaas, Karpfenstraße 14, 78669 Wilflingen. Eine Anmel-
dung ist nur mit Bezahlung verbindlich.
Die Kosten belaufen sich für das Mehrbettzimmer für Nicht-
mitglieder auf 37 EUR, für DAV-Mitglieder auf 25 EUR. Für 
das Matratzenlager fallen für Nichtmitglieder 27 EUR an, für 
DAV-Mitglieder 15 EUR.
Mit freundlichen Wandergrüßen
Die Vorstandschaft

Musikverein Wilflingen e.V.
gegründet 1906

Einladung zur 118. Jahreshauptversammlung
Am kommenden Samstag, 9. März 2024 hält der Musik-
verein Wilflingen e. V. seine 118. ordentliche Jahreshaupt-
versammlung im Vereinslokal „Zur Krone“ ab. Beginn ist 
um 20 Uhr.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
1. Eröffnung durch die Musikkapelle
2. Begrüßung durch die 1. Vorsitzenden
3. Totenehrung
4. Bericht der 1. Vorsitzenden
5. Bericht der Schriftführerin
6. Bericht der Kassiererin
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Bericht des Dirigenten
9. Bericht der Jugendleiter
10. Entlastungen
11. Wahlen
12. Ehrungen
13. Vorschau auf das Jahr 2024
14. Verschiedenes, Anfragen, Anregungen
Zu unserer Jahreshauptversammlung laden wir die Ort-
schafts- und Gemeindeverwaltung, die Ortschafts- und 
Gemeinderäte, die Vertreter der örtlichen Vereine, un-
sere Ehrenmitglieder und Mitglieder sowie alle Freunde 
und Gönner des Musikvereins Wilflingen auf das Herz-
lichste ein!
Mit musikalischen Grüßen
Ihr Musikverein Wilflingen e. V.
Die Vorstandschaft
www.mv-wilflingen.de
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Sportverein
VfR Wilflingen 1930 e.V.
www.vfr-wilflingen.de

VfR
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Öffnungszeiten Sportheim
Samstag, 09.03.2024, ab 15:00 Uhr
Sonntag, 10.03.2024, 10:00 bis 12:00 Uhr

Ergebnisse der vergangenen Woche
Aktive
Vorbereitungsspiel
SGM Frittlingen/Wilflingen – SV Villingendorf II  6:2
Tore: Dragan Karanov (2), Marco Hermle, Christopher Zepf 
(2), Sancar Ucdu
Rundenspiel
SV Renquishausen – SGM Frittlingen/Wilflingen  2:2
Tore: Dragan Karanov, Jonas Betting

Spiele in den kommenden Wochen
Aktive
Rundenspiel
Sonntag, 10.03.2024, 15:00 Uhr
SV Spaichingen – SGM Frittlingen/Wilflingen
Pokalspiel
Donnerstag, 14.03.2024, 19:00 Uhr
FV Kickers Lauterbach – SGM Frittlingen/Wilflingen

Einladung zu den Jahreshauptversammlungen
Am Freitag, 15.03.2024 halten der Förderverein des VfR 
Wilflingen sowie der VfR Wilflingen ihre 25. bzw. 94. ordent-
lichen Jahreshauptversammlungen im Gasthaus „Kro-
ne“ ab. Beginn ist um 20.00 Uhr.
Zu diesen Veranstaltungen laden wir die Gemeinde- und 
Ortschaftsverwaltung, die Gemeinde- und Ortschaftsräte, 
die Vertreter der örtlichen Vereine, Gruppierungen und Or-
ganisationen sowie unsere Ehrenmitglieder, Mitglieder und 
Freunde und Gönner des VfR Wilflingen aufs Herzlichste ein.
Folgende Tagesordnungen sind vorgesehen:
Förderverein VfR Wilflingen
Tagesordnung
1.  Begrüßung
2.  Bericht 1. Vorsitzender
3.  Bericht Schriftführer
4.  Bericht Kassierer
5.  Entlastung
6.  Verschiedenes
VfR Wilflingen
Tagesordnung
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Bericht 1. Vorsitzender
4.  Bericht Schriftführer
5.  Bericht Kassierer
6.  Bericht Kassenprüfer
7.  Bericht Jugendleiter
8.  Bericht Trainer Aktive
9.  Bericht Reha-Sport
10.  Bericht Frauensport
11.  Entlastung
12.  Wahlen
13.  Ehrungen
14.  Satzungsänderung
  - Erweiterung der einzelnen Mitgliederbereiche der Vor-

standschaft auf mehrere Personen
 - Aufnahme des Paragrafen Datenschutz
 - Redaktionelle Neuordnung der Paragrafen
15.  Verschiedenes
Änderungswünsche und Anträge zu den Tagesordnungen 
sind bis zum 08. März 2024 schriftlich an den 1. Vorsitzen-
den Wolfgang Aicher, Klippeneckstraße 11, 78669 Wilflin-
gen, zu richten.
Die vorgeschlagene Satzung kann über die Homepage des 
VfR Wilflingen unter Home abgerufen werden.
Die Vorstandschaft
www.vfr-wilflingen.de

Jugend
Fußball

Ergebnisse der vergangenen Woche

Freundschaftsspiele
C-Junioren
SGM Wellendingen – JFV Oberes Donautal  2:9
F-Junioren
Am vergangenen Sonntag fand in Frittlingen das 2. Uwe-
Hornung-Gedächtnisturnier statt, bei dem unsere erste 
Mannschaft antrat. Das Turnier war hochkarätig besetzt, 
mit insgesamt 16 Mannschaften, die in 4 Gruppen aufgeteilt 
 waren.
Unsere Jungs starteten mit einem anspruchsvollen Spiel 
gegen den späteren Turniersieger Deisslingen/Lauffen, das 
leider mit einem klaren 5:0 verloren ging. Im zweiten Spiel 
gegen den FSV Zepfenhan erspielten wir uns einige hoch-
karätige Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Nach 
einem 0:1-Rückstand durch Zepfenhan glich Noah Müller 
verdient aus. Leider kassierten wir kurz vor Schluss einen 
Konter und mussten uns mit einem 2:1 geschlagen geben.
Im letzten Vorrundenspiel trafen wir auf Frittlingen. Obwohl 
wir das Spiel dominierten, trafen wir wieder nur den Pfos-
ten oder der starke Torwart der Gegner hielt uns davon ab, 
in Führung zu gehen. Frittlingen nutzte eine abgefälschte 
Schusschance und ging in Führung.
In der Zwischenrunde hatten wir weiterhin das Glück nicht 
auf unserer Seite. Nach einem 0:2 gegen Wellendingen 
spielten wir erneut gegen Zepfenhan. Eine schöne Dreiecks-
kombination von Jona auf Thiago, der den Ball zu Noah wei-
terleitete, dieser sehenswert vollstreckte, führte zu unserer 
verdienten Führung. Trotz weiterer Chancen kassierten wir 
erneut kurz vor Schluss den Ausgleich.
Auch im letzten Spiel gegen Frittlingen lieferten wir uns ei-
nen offenen Schlagabtausch, den wir mit 1:0 verloren. An 
diesem Sonntag war das Spielglück leider nicht auf unserer 
Seite, obwohl wir teilweise überlegen waren. Dennoch war 
es ein großartiger Abschluss unserer Hallenrunde in diesem 
hochbesetzten Turnier. Alle Spieler erhielten zum Abschluss 
einen schönen Pokal.
Ein besonderes Kompliment geht an den FC Frittlingen für 
die perfekte Organisation des Turniers und den Spielmodus.

Die Ergebnisse im Einzelnen:
SGM Deisslingen/Lauffen – VfR Wilflingen  5:0
VfR Wilflingen – FSV Zepfenhan  1:2, Tor: Noah Müller
FC Frittlingen – VfR Wilflingen  1:0
Zwischenrunde:
VfR Wilflingen – SV Wellendingen  0:2
VfR Wilflingen – FSV Zepfenhan  1:1, Tor: Noah Müller
FC Frittlingen – VfR Wilflingen  1:0
Es spielten:
Lenn Götz (Torwart), Jona Hafner, Noah Müller, Luis Tomé, 
Jonas Fußnegger, Simon Angst und Thiago Tümpel.

 
 Foto: Dennis Tümpel

Bambini
Auch unsere Bambinis nahmen am vergangenen Sonntag 
am 2. Uwe-Hornung-Gedächtnisturnier in der Leintalhal-
le in Frittlingen teil. In einem starken Teilnehmerfeld in der 
7er-Gruppe mussten sich unsere 4 Jungs gegen die älteren 
Jahrgänge der anderen Mannschaften behaupten. So war 
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es nicht verwunderlich, dass das ein oder andere Spiel zu 
unseren Ungunsten endete. Nichtsdestotrotz zeigten die 
kleinen Kicker volle Einsatzbereitschaft und blieben bis zum 
Schluss mit vollem Elan dabei. Als Ergebnis sprang zumin-
dest ein Unentschieden und ein klarer Sieg heraus und alle 4 
Spieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen.

Bei der Siegerehrung durften alle Spieler mit Stolz einen 
kleinen Pokal in Empfang nehmen.
Auch hier ein großes Lob für den Gastgeber und unseren 
Partner, den FC Frittlingen, für die sehr gute Organisation.
Für unsere Bambinis im Einsatz waren:
Theo Aicher, Samuel Cerny, Lino Engler und Ben Seemann.

 
 Fotos: Thomas Götz

Spiele in der kommenden Woche

Freundschaftsspiele
B-Junioren
Sonntag, 10.03.2024, 11:30 Uhr in Dotternhausen
SGM Dotternhausen – SGM Aldingen
C-Junioren
Samstag, 09.03.2024, 14:00 Uhr
FSV Schwenningen – SGM Wellendingen

Rundenspiel
A-Junioren
Samstag, 09.03.2024, 12:30 Uhr
BSV 07 Schwenningen – SGM Frittlingen
VfR Jugend

Sonstige Mitteilungen

KINDERARTIKELBÖRSE IN DENKINGEN
- Frühjahr/Sommer 2024 -
Am  Sa., 09.03.2024
in der  Festhallt Denkingen, Auf Bulz
Verkauf 13.00 - 15.30 Uhr
verkauft werden Kleidung, Spielsachen, ... 
alles rund ums Kind
Nähere Informationen Tel: 07424/868213
oder per E-Mail kab-denkingen@gmx.de
Der Erlös kommt Kindereinrichtungen in Denkingen zu-
gute.
Bewirtung mit Kaffee/Kuchen durch die Eltern der Grund-
schule Denkingen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Börsen-Team Denkingen

TRAUER

Erkennen Sie 
den Wert 

eines schönen 
Abschieds.

www.lw-schmetterling.de

Für Sie vor Ort
Hauptstr. 40 • 78628 Rottweil
 info@lw-schmetterling.de

k 0741 40342516
www.lw-schmetterling.de

Erkennen Sie
denWert

eines schönen
Abschieds.

BESTATTUNGEN

HAFA

In Zeiten der

Trauer,
sorgsam betreut

Ihr Bestatter
fürWellendingen
und Wilfingen

Tag & Nachtruf: 0741 236 66

info@bestattungen-hafa.de

BESTATTUNGEN

HAFA
Neue Inh. Ina Fitzner

NEU:Wir bieten Trauer-
begleitung an

&unvergessenGeliebt
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STELLEN

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

IMMOBILIEN

UNTERRICHT

Wollen Sie Ihr Haus/ Ihre Wohnung
verkaufen oder vermieten?

Daniela Hermann
Mörikestrasse 13
78669 Wellendingen

Telefon: 07426 3423
E-Mail:
d.hermann-immobilien@t-online.de

Mehr Informationen:
www.arbeitsagentur.de/

MONTAG

11.3.
15 Uhr, BiZ Rottweil

Bewerbungsmappen-Check
rottweil-villingen-schwenningen.biz@arbeitsagentur.de

DIENSTAG

12.3.
14 Uhr, BiZ Villingen

Bewerbungswerkstatt und Speed-Dating
rottweil-villingen-schwenningen.biz@arbeitsagentur.de

SAMSTAG

16.3.

9.30 Uhr, Villingen-Schwenningen

Jobs for Future
Elternfrühstück mit Messerundgang
www.wissenswerkstatt-schwarzwald-baar.de/
programm/eltern

Die Bundesagentur für Arbeit informiert

Veranstaltungen
Schülerinnen und Schüler können rund um die Osterfe-
rien – vom 11. März bis 5. April 2024 – zahlreiche Prakti-
kumsangebote wahrnehmen. Unsere Bitte an die Eltern:
Empfehlen Sie Ihren Kindern, in die Betriebe zu gehen. Für
die Berufswahl junger Menschen sind Schülerpraktika das
A und O, denn sie bringen Jugendliche und Ausbildungs-
betriebe frühzeitig zusammen. Davon profitieren auch
unsere Betriebe, die frühzeitig neue Talente kennenlernen.

https://praktikumswoche.de/regionen/baden-wuerttemberg

info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch SPORTWAGEN, SUVs,
CABRIOLETS, Wohn-/Reisemobile,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
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0711 - 3424 7363

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

0741 - 174880
merz-immobilien.de

Als zuverlässiger
Partner

bewerten wir Ihre
Immobilie kostenfrei

Immobilienverkauf
geplant?
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KfW-Anträge sind ab sofort wieder möglich
Neues aus dem Bundesbauministerium. Ab sofort können in den Bereichen „Klimafreundlicher Neubau“ und „Alters-
gerecht Umbauen“ sowie „Genossenschaftliches Wohnen“ wieder Anträge bei der KfW eingereicht werden.

Bundesministerin Klara Ge-
ywitz kommentiert die Neu-
au� age: „Vom neuen Stadt-
quartier bis zur Türschwelle: 
Die Förderprogramme sind 
wichtig für die Konjunktur-
entwicklung im Land. Jeder 
Förder-Euro löst Aufträge in 
den Büchern der Handwerker 
aus und kurbelt die Binnen-
nachfrage an. Das sind ge-
nau die Impulse, die wir jetzt 
brauchen.“ Mit dem Förder-
programm Klimafreundlicher 
Neubau (KFN) wurde im ver-
gangenen Jahr der Neubau 
von über 47.000 klimafreund-
lichen Wohnungen gefördert. 

Klimafreundlicher Neubau
Der Endkundenzinssatz für 
Wohngebäude bei KFN star-
tete mit 2,1 Prozent, laut 
Geywitz „deutlich unter den 
aktuell marktüblichen Zin-

sen für Bau� nanzierungen.“ 
So komme das Bauen wieder 
in � nanzierbare Größenord-
nungen. Insgesamt stehen 
2024 762 Millionen Euro für 
die Zinsverbilligung von För-
derkrediten zur Verfügung. 
Kreditsummen bis zu 100.000 
Euro sind möglich, größere 
Unterstützung gibt es für Ge-
bäude, die zusätzlich das Qua-
litätssiegel Nachhaltiges Ge-
bäude (QNG) erreichen.

Förderprogramme
Gefördert wird der Neubau so-
wie der Ersterwerb neu errich-
teter klimafreundlicher und 
energiee�  zienter Gebäude, 
die spezi� sche Grenzwerte für 
die Treibhausgas-Emissionen 
unterschreiten und den ener-
getischen E�  zienzhaus 40 / 
E�  zienzgebäude 40-Standard 
für Neubauten vorweisen. 

Das Programm für Genos-
senschaftliches Wohnen hat 
sich zum „Hidden Champion“ 
entwickelt. 2024 wird es mit 
15 Millionen Euro ausgestat-
tet. „Mit diesem Programm 
unterstützen wir Menschen, 
die eine eigene Genossen-
schaft gründen, um zu bauen, 
oder die Genossenschaftsan-
teile erwerben möchten, mit 
zinsgünstigen Krediten und 
einem Tilgungszuschuss“, er-
klärt Geywitz. Zum Start liegt 
der Zinssatz bei 2 bis 2,5 Pro-
zent, je nach Laufzeit. Es kön-
nen Kredite bis zu 100.000  
Euro aufgenommen werden. 
Der Tilgungszuschuss liegt bei 
7,5 Prozent.

Voraussetzungen beachten
Voraussetzung ist, dass die 
erworbenen Anteile für die 
Selbstnutzung der Genossen-

schaftswohnung verwendet 
werden, man muss also selbst 
dort einziehen.

Altersgerecht Umbauen
„Damit Menschen möglichst 
lange in ihrem gewohnten 
Zuhause wohnen bleiben 
können, fördern wir mit dem 
Programm Altersgerecht Um-
bauen den barrierefreien 
Umbau von Wohnungen“, so 
Geywitz. In diesem Jahr ste-
hen hierfür 150 Millionen Euro 
bereit, eine Verdoppelung der 
Summe von 2023. Einzelmaß-
nahmen werden mit bis zu 
2.500 Euro bezuschusst. Wer 
sein Haus zum Standard „Al-
tersgerechtes Haus“ umbaut, 
bekommt bis zu 6.250 Euro 
erstattet, beispielsweise beim 
Einbau eines Treppenlifts oder 
einer bodenebenen Dusche. 
(pm/red)

 Was wird genau gefördert, was nicht? Hier 
� nden Sie die komplette Meldung und 
können eine tabellarische Übersicht mit 
allen Förder-Möglichkeiten (KfW, BAFA 
und Finanzamt) für die Sanierung von 
Wohngebäuden herunterladen:

https://lokalmatador.net/kfw2024/

2024-10_BauWoh_ThKoll-Seite-1-90x50

https://lokalmatador.net/bauen-wohnen/

KFW-FÖRDER
PROGRAMME
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Geba Solarhandel
Planung, Lieferung und Montage von PV-Anlagen.

Balkonkraftwerke ab Lager lieferbar
Solarcarport – Montageset Einzelcarport 3,69 KW

Doppelcarport 6,15 KW
Optional Stromspeicher 5 KW/h, Inverter plus Wallbox

Kontaktieren Sie uns unter Tel. 01717062883
Geba Solarhandel _ Neufraer Str. 7 _ 78669 Wellendingen



SONNTAGSAUSFLUG

UNTERWEGS IN BADEN-WÜRTTEMBERG MIT CHRISTOPH 
SONNTAG: BADESPASS HOCH 3 IM F3 IN FELLBACH
In unserer Reihe „SonntagsAusflug“ 
stellt Kabarettist Christoph Sonntag sei-
ne Lieblingsausflugsziele im Ländle vor. 
Heute geht es für die begeisterte Was-
serratte ins F3 nach Fellbach.

Stuttgart ist die zweit-mineralwasser-
reichste Stadt Europas. Wenn München 
das wäre, würden wir bereits ab Augs-
burg mit Hinweisschildern überrannt. 
Stuttgart ist da ein bisschen schwäbisch-
zurückhaltender. Man möchte gar nicht 
so viel Werbung machen, sonst kommen 
nur Besucher und nehmen einem die 
Parkplätze weg.

Das Leuze, das Mineralbad Berg und 
das Mineralbad in Bad Cannstatt sind 
herrliche Mineralwasseroasen. Aber 
auch ohne Mineralwasser hat die Re-
gion einiges zu bieten. Und schon 
sind wir in Fellbach. Als Jugendlicher 
war das Fellbacher Freibad für mich 
immer etwas Besonderes: Dort gab 
es die bessere Currywurst und die 
schöneren Mädchen. Wahrscheinlich  
alles nur Einbildung. 

Als das Fellbacher Freibad aufgelöst 
wurde, kam ein wunderbarer Ersatz 
ins Spiel, nämlich das heutige „F3“. 
Damals war Christoph Palm Oberbür-
germeister in Fellbach und hat einen 
Wettbewerb ausgerufen, wie das neue 
Bad heißen sollte. Ich habe zwei Vor-
schläge eingereicht: „Palm-Beach“ und  
„Fell-Bad“. Beides wurde nicht ge-
nommen. Wahrscheinlich waren die  
Vorschläge einfach zu gut.

DREIFACHER SPASS
Das 2013 eröffnete F3 Wohlfühlbad ist 
mit seinen Angebotsbereichen Fami-
lienbad, Sauna und Freibad eine der 
größten und bekanntesten Freizeitanla-
gen im Großraum Stuttgart. 2021 wurde 
das F3 zum heute bekannte Wohlfühl-
bad aufgewertet mit umfangreichem 
Sauna- und Spabereich und immer noch 
dem Familienbad mit familienfreundli-
chen Preisen. In den Sommermonaten 
wird aufgemacht zum Badespaß unter 
freiem Himmel. 

KINDERFREUNDLICH
Das Bad hat nicht nur seinen Sportbe-
reich mit Ein- und Dreimeter-Sprung-
anlage und einer fünf Meter hohen 
Kletterwand sowie einem Baby- und 
Kleinkinder-Bereich, sondern besticht 
natürlich vor allem meinen Sohn Oscar 
und seine Freunde mit den drei großen 
Aquarena-Rutschen und der berühmt-
berüchtigten Free-Fall-Looping-Rutsche 

mit Raketenstart. Dort toben sie sich aus, 
während Papa nach ein paar Runden 
Schwimmen gemütlich im Restaurant 
sitzt und regionales Essen genießt.

Gehen Sie ruhig mal hin, vor allem mit 
ihren Kindern. Es lohnt sich wirklich. 
Und wenn Sie ganz clever sind, legen 
Sie den Besuch auf den Montag vom 
„Fellbacher Herbst“, dann werden Sie 
in Fellbach das toskanischste Weinfest 
erleben, das die Region, in Baden-Würt-
temberg zu bieten hat. 

Sollten Sie das nicht so zielsicher hin-
kriegen, empfehle ich Ihnen zumindest 
eine Einkehr in die „Weinstube Mack-
Messina“, feines italienisches Essen auf 
höchstem Niveau zu an-
gemessenen Preisen. Sie 
werden Fellbach in guter 
Erinnerung behalten!
Ihr

BaWue-Seite1

 

Weitere Sonntagsausflüge zu 
Christophs Lieblingsdestinati-
onen gibt es auch hier:

https://lokalmatador.net/sonntagsausflug/

Christoph Sonntag ist Baden-
Württemberger, Schwabe, Ka-
barettist und Buchautor. Für 
Nussbaum stellt er regelmäßig 
seine Lieblingsorte im Ländle 
vor. Aktuell hat er im SWR als 
„Bruder Christopherus” den 
Mächtigen im Ländle wieder 
die Leviten gelesen.

Infos hier: https://sonntag.tv/

Vom Sprungturm hat man im F3 
alles im Blick.

Foto: sonntag.tv
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Nutzen Sie den GEHEIMTIPP „Pflegeimmobilie“
Jetzt alternativ zu Lebensversicherungen und
Sparbüchern ins attraktiv verzinste Grundbuch
umschichten.

JETZT INFORMIEREN: 07426 949302
® Sichere Mietrenditen
von 3 - 4 %

® Staatlich abgesicherte
Mieteinnahmen

® Absicherung per
Grundbuch

® Nebenkosten-
abrechnungen

LeiboldLeibold
Finanz- undFinanz- und
VersicherungsmaklerVersicherungsmakler
GmbH & Co. KGGmbH & Co. KG
...einfach persönlicher!...einfach persönlicher!

SCHÜTZEN
SIE IHR
GELD!

Leibold Finanz- und Versicherungsmakler GmbH & Co. KGLeibold Finanz- und Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Am Altenberg 35/1 • 78669 Wellendingen,Am Altenberg 35/1 • 78669 Wellendingen,

““ 07426 949302, • info@leibold-fvm.de • www.leibold-fvm.de07426 949302, • info@leibold-fvm.de • www.leibold-fvm.de

Hackfleisch gemischt 100 g 1,19 €

Lyoner/
Portionslyoner 100 g 1,59 €

Salamiaufschnitt 100 g 2,59 €

Waldorfsalat 100 g 1,39 €

Angebot von Do., 07.03. bis Mi., 13.03.2024

METZGEREI
ZUR ROSEZUR ROSE

📞📞 07426 - 94 77 66 · 78669 Wellendingen

Unsere Kükenmit Schaubrüter
– besucht uns!

Übrigens:Wir haben tolle
Geschenkideen zuOstern!

Seedorfer Straße 66, 78655 Dunningen
Tel: (07403) 92914-0
www.blumen-laengle.de
Mo–Fr: 9:00-18:00Uhr / Sa: 9:00-17:00Uhr

Vom Ei zumHuhn

Gärtnerei Zink
Bahnhofstraße 22
78699 Wellendingen
Tel. 07426 9638599

Freitag, 8. März 2024,
von 10 bis 20 Uhr

Samstag, 9. März 2024,
von 9 bis 18 Uhr

Wecken Sie mit uns den Frühling aus dem Winterschlaf.
Lassen Sie sich verzaubern von tollen Frühlingsfarben,
Frühlingsduft, individuellen
Frühlingskörben und vielen
Pflanzen aus eigener Produktion.

Für Ihr leibliches Wohl
ist bestens gesorgt.

Einladung zum

rühlingserwachen
in unserer Gärtnerei

Fr

Gärtnerei Zink
Bahnhofstraße 22
78669 Wellendingen
Tel. 07426 9638599

Marktstand Gemüseverkauf
in unserer Gärtnerei

Immer freitags 10 - 18 Uhr
samstags 10 - 13 Uhr

Anzeigenschluss
Dienstag, 17.00 Uhr


